
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Burgenland 

Kurztitel 

Anwendung des Vertragsbedienstetengesetzes 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 1/1960 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1960 

Index 

2400 Gemeindebedienstete 

Text 

§ 2 

(1) Die §§ 7 bis einschließlich 10 der Vertragsbediensteten-Vordienstzeitenverordnung 1959, BGBl. 
Nr. 188, sind auf Gemeindevertragsbedienstete nicht anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung der Vertragsbediensteten-Vordienstzeitenverordnung 1959 auf 
Gemeindevertragsbedienstete, die vor dem 1. Jänner 1960 aufgenommen worden sind, gelten folgende 
Übergangsbestimmungen: 

 1. Die Frist von 6 Monaten, innerhalb welcher Ansuchen um Anrechnung von Vordienstzeiten 
einzubringen sind, beginnt mit dem Tag der Erneuerung des Dienstverhältnisses, spätestens 
jedoch mit 1. Jänner 1961 zu laufen. 

 2. Die Anrechnung von Vordienstzeiten wird frühestens mit dem Tag der Erneuerung des 
Dienstverhältnisses wirksam. Die Wirksamkeit von Vordienstzeitanrechnungen, die bereits vor 
dem 1. Jänner 1960 vertraglich vereinbart wurden, wird hiedurch nicht berührt. 
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